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Aufsichtsrat

Bericht des Aufsichtsrats 
der Hannover Rück SE

Im Geschäftsjahr 2013 befassten wir uns als Aufsichtsrat ein-
gehend mit der Lage und Entwicklung der Gesellschaft und 
ihrer wesentlichen Tochtergesellschaften. Wir berieten den 
Vorstand bei der Leitung des Unternehmens und überwachten 
die Geschäftsführung auf der Basis schriftlicher und münd-
licher Berichterstattung des Vorstands. Der Aufsichtsrat der 
Hannover Rückversicherung AG trat zu einer ordentlichen Sit-
zung zusammen. Nach Umwandlung der Gesellschaft in eine 
SE und Eintragung der Umwandlung in das Handelsregister 
am 19. März 2013 trat der Aufsichtsrat der Hannover Rück 
SE zu drei ordentlichen, einer außerordentlichen sowie einer 
konstituierenden Sitzung zusammen, um nach entsprechenden 
Beratungen die anstehenden Beschlüsse zu fassen. Wir ließen 
uns vom Vorstand quartalsweise schriftlich über den Gang der 
Geschäfte und die Lage des Unternehmens und des Konzerns 
informieren. In diesen Berichten werden unter anderem die 
aktuellen Plan- und Erwartungszahlen für die Gesellschaft und 
den Konzern insgesamt wie auch für die einzelnen Geschäftsfel-

der erläutert. Die Quartalsberichte mit den Quartalsabschlüssen 
und Kennzahlen für den Hannover Rück-Konzern stellten eine 
weitere wichtige Informationsquelle für den Aufsichtsrat dar. 
Wir nahmen eine Analyse der Ergebnisse des Jahres 2012 in 
der Schaden- und Personen-Rückversicherung entgegen und 
ließen uns die Ergebniserwartung für das Geschäftsjahr 2013 
sowie die operative Planung für das Geschäftsjahr 2014 vom 
Vorstand darstellen. Der Aufsichtsratsvorsitzende wurde über-
dies vom Vorstandsvorsitzenden laufend über wichtige Ent-
wicklungen und anstehende Entscheidungen sowie über die 
Risikolage im Unternehmen und innerhalb des Konzerns unter-
richtet. Insgesamt haben wir im Rahmen unserer gesetzlichen 
und satzungsgemäßen Zuständigkeit an den Entscheidungen 
des Vorstands mitgewirkt und uns von der Rechtmäßigkeit, 
Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Unternehmens-
führung überzeugt. Im Geschäftsjahr 2013 waren keine Prü-
fungsmaßnahmen nach § 111 Absatz 2 Satz 1 Aktiengesetz 
(AktG) erforderlich.

Schwerpunkte der Beratung
Wie in jedem Jahr ließen wir uns die wesentlichen rechts-
hängigen Verfahren darstellen. Wir ließen uns regelmäßig 
über die Arbeit der Aufsichtsratsausschüsse informieren, 
und befassten uns in mehreren Sitzungen mit der Neuord-
nung der Geschäftsbeziehung zu der E+S Rück und fassten 
die erforderlichen Beschlüsse. Wir stimmten der Beteiligung 
der Hannover Rück SE an einer Konsolidierungsplattform für 
deutsche Lebensversicherungsgesellschaften zu und ließen 
uns über die Chancen und Herausforderungen in den Wachs-
tumsmärkten der Personenrückversicherung sowie über die 
aktuelle Retro zessionsstruktur informieren. Ausführlich behan-
delt wurden ferner der mittelfristige Ausblick bis in das Jahr 
2018, die mögliche Akquisition einer Lloyd’s Plattform sowie 
die Entwicklung und der Stand des Market Consistent Embed-
ded Value der Personen-Rückversicherung. Weitere Beratungs-
schwerpunkte stellten die Beschlussfassung über die Bege-
bung von Hybridkapital von maximal 750 Mio. EUR bis Ende 
2015 sowie über den Abschluss bilateraler Avalrahmenkre-
ditlinien dar. Bei der jährlichen Revision der Kapitalanlage-
richtlinien standen die Anpassung der Emittentenlimitierung, 
Spezifizierungen zu Devisentermingeschäften sowie die Aktu-

alisierung der Anlage quoten für diverse Kapitalmarktprodukte 
im Mittelpunkt der Überprüfung. Des Weiteren wurde einer 
Kapitalerhöhung bei der Tochtergesellschaft Hannover Life 
Re Bermuda zugestimmt. Mit Blick auf § 3 Absatz 1 Satz 3 der 
Versicherungs-Vergütungsverordnung befasste sich das Auf-
sichtsratsplenum mit der Angemessenheit des Vergütungs-
systems der Mitglieder des Vorstands. Darüber hinaus fand 
eine Überprüfung der Festbezüge von Vorstandsmitgliedern 
zum 1. Januar 2014 statt. Die variable Vergütung der Mitglie-
der des Vorstands wurde auf der Grundlage der Feststellungen 
zur Erreichung der jeweiligen Ziele für das Geschäftsjahr 2012 
festgelegt und der Geschäftsbereichsbonus neu geregelt. In 
der konstituierenden Aufsichtsratssitzung der Hannover Rück 
SE wurden der Aufsichtsratsvorsitzende und sein Stellvertre-
ter sowie die Mitglieder und der Vorsitzende des Finanz- und 
Prüfungsausschusses sowie die Mitglieder des Ausschusses für 
Vorstandsangelegenheiten und des Nominierungsausschus-
ses gewählt. In einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung 
wurden die Mitglieder des Vorstands der Hannover Rück SE 
bestellt und die Tagesordnung der ersten Hauptversammlung 
der Hannover Rück SE festgelegt.

Aufsichtsratsausschüsse
Von den vom Aufsichtsrat gemäß § 107 Absatz 3 AktG gebildeten 
Ausschüssen tagten der Finanz- und Prüfungsausschuss (FPA) 
viermal, der Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten zwei-
mal und der Nominierungsausschuss einmal. Der Aufsichts-
ratsvorsitzende informierte das Aufsichtsratsplenum jeweils 

in der folgenden Sitzung über wichtige Beratungspunkte der 
Ausschusssitzungen und gab Gelegenheit zu weiteren Fragen. 

Der FPA befasste sich unter anderem mit den Konzern- und 
Quartalsabschlüssen nach IFRS und den entsprechenden 
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Einzelabschlüssen der Hannover Rückversicherung AG bzw. 
Hannover Rück SE nach HGB und erörterte mit den Wirt-
schaftsprüfern deren Berichte zu diesen Abschlüssen. Wie 
im Vorjahr wurde auch wieder eine gutachterliche Stellung-
nahme zur Angemessenheit der Schadenrückstellungen in 
der Nicht lebenrückversicherung zur Kenntnis genommen, 
das aufgelaufene Vorfinanzierungsvolumen in der Lebens-
rückversicherung einschließlich eines Vergleichs der erwar-
teten Rückflüsse und der tatsächlich erfolgten Tilgungen, die 
Risikoberichte, der Compliance-Bericht und der Bericht über 
die Einhaltung der Corporate-Governance-Grundsätze sowie 
Berichte zu den wesent lichen Tochtergesellschaften entgegen-
genommen und diskutiert. Zudem hat sich der Ausschuss mit 
der Kapitalanlage struktur und den Kapitalerträgen sowie den 
Stresstests zu den Kapitalanlagen und deren Auswirkungen 
auf das Ergebnis und die Eigenkapitalausstattung befasst und 
die Prüfungsschwerpunkte für das Geschäftsjahr 2013 festge-
legt. Der Ausschuss ließ sich detaillierte Berichte zur aktuellen 
Situation und voraussichtlichen Entwicklung der Tochtergesell-
schaft Internatio nal Insurance Company of Hannover sowie zur 
Bilanzierung und Bewertung des erworbenen ING-Portefeuilles 
geben. Er bereitete die Beschlussfassungen im Aufsichtsrat 
zur Durchführung diverser Kapitalmaßnahmen (u. a. Begebung 

eines Perpetual Bonds) vor. Ferner ließ sich der Ausschuss die 
Kapital marktrisiken in der Personen-Rückversicherung erläu-
tern und nahm einen detaillierten Bericht über die Auswirkun-
gen von Downgrade-Klauseln sowie eine Statusanalyse des 
Risiko managements im Konzern entgegen. Eine Analyse der 
Ergebnisse wesentlicher Wettbewerber rundete die Tätigkeit 
des FPA im Berichtsjahr ab.

Der Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten befasste sich mit 
der Angemessenheit des Vergütungssystems der Mitglieder des 
Vorstands, der Überprüfung der Festbezüge, der Festlegung 
der variablen Vergütung der Mitglieder des Vorstands für das 
Geschäftsjahr 2012 auf der Grundlage der Feststellungen zur 
Erreichung der jeweiligen Ziele sowie der Neuregelung des 
Geschäftsbereichsbonus. Der Ausschuss formulierte jeweils die 
entsprechenden Empfehlungen an das Aufsichtsrats plenum. 
Zudem hat der Ausschuss dem Gesamtaufsichtsrat die Wieder-
bestellung der Herren Claude Chèvre, Dr. Klaus Miller sowie 
Ulrich Wallin empfohlen. 

Der Nominierungsausschuss befasste sich mit der am 7. Mai 
2014 anstehenden Neuwahl der Anteilseignervertreter im Auf-
sichtsrat und benannte geeignete Kandidaten für die Wahl.

Corporate Governance
Erneut widmete der Aufsichtsrat dem Thema Corporate Gover-
nance große Aufmerksamkeit. So befasste sich der Aufsichtsrat 
mit den diversen Neuerungen des Deutschen Corporate Gover-
nance Kodex (DCGK) in der Fassung vom 13. Mai 2013 und 
nahm die gemäß Ziffer 4.2.2 DCGK für den vertikalen Vergü-
tungsvergleich gebotenen Abgrenzungen vor. Erneut befasste 
sich der Aufsichtsrat auch mit der Festsetzung der angemes-
senen Anzahl der unabhängigen Aufsichtsratsmitglieder im 
Sinne von Ziffer 5.4.2 DCGK. Weiterhin nahm der Aufsichts-
rat eine Information des Vorstands über die im Rahmen des 
Frauen förderungskonzepts erzielten Fortschritte sowie den 
Compliance- und den Risikobericht entgegen. Intensiv disku-
tiert wurden die Ergebnisse der Effizienzprüfung des Aufsichts-
rats und die Möglichkeiten eines elektronischen Dokumenten-
versands an die Aufsichtsratsmitglieder. Ungeachtet der hohen 
Bedeutung, die der Aufsichtsrat den im DCGK formulierten 

Standards einer guten und verantwortungsvollen Unterneh-
mensführung zumisst, hat der Aufsichtsrat beschlossen, den 
Empfehlungen in Ziffer 4.2.3 Absatz 4 des DCGK zum Abfin-
dungs-Cap in Vorstandsverträgen, in Ziffer 5.2 Absatz 2 zum 
Vorsitz im Prüfungsausschuss und in Ziffer 5.3.2 zur Unabhän-
gigkeit des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses nicht zu 
entsprechen. Rein vorsorglich wurde zudem eine Abweichung 
von Ziffer 4.2.3 Absatz 2 DCGK zu betragsmäßigen Höchst-
grenzen der variablen Vergütungsteile in Vorstandsverträgen 
erklärt. Die Begründung hierfür findet sich in der Entspre-
chenserklärung nach § 161 AktG zur Beachtung des DCGK, 
die in diesem Geschäftsbericht im Rahmen der Erklärung zur 
Unternehmensführung abgedruckt ist. Weitere Informationen 
zu dem Thema Corporate Governance sind auf der Website der 
Hannover Rück zugänglich. 

Jahres- und Konzernabschlussprüfung 
Die Buchführung, der Jahresabschluss, der Konzernabschluss 
sowie der zusammengefasste Lagebericht sind von der KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft worden. Die Auswahl 
des Abschlussprüfers erfolgte durch den Aufsichtsrat; der Auf-
sichtsratsvorsitzende erteilte den Prüfungsauftrag. Die Unab-
hängigkeitserklärung des Abschlussprüfers lag vor. Neben 
den üblichen Tätigkeiten der Wirtschaftsprüfer bildeten die 
von der Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung DPR e.V. für 
das Geschäftsjahr 2013 formulierten Prüfungsschwerpunkte 
sowie zusätzlich die Währungsumrechnung im HGB-Einzel-
abschluss sowie im Konzernabschluss nach internationalen 
Rechnungs legungs-Standards Prüfungsschwerpunkte für den 
Einzel- bzw. Konzernabschluss der Hannover Rück SE. Erneut 
wurde auch die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanz-

berichts zum 30. Juni 2013 in Auftrag gegeben. Die sich aus 
der Internationalität der Prüfungen ergebenden besonderen 
 Herausforderungen wurden uneingeschränkt erfüllt. Da die 
Prüfungen keinen Anlass zur Beanstandung gegeben haben, 
erteilte die KPMG AG jeweils uneingeschränkte Bestätigungs-
vermerke. Der FPA hat die Abschlüsse und den zusammenge-
fassten Lagebericht unter Beteiligung der Wirtschaftsprüfer und 
unter Berücksichtigung der Prüfungsberichte beraten und den 
Aufsichtsrat über das Ergebnis seiner Prüfungen informiert. 
Die Prüfungsberichte wurden allen Aufsichtsratsmitgliedern 
ausgehändigt und im Rahmen der Bilanzaufsichtsratssitzung 
ausführlich unter Beteiligung der Wirtschaftsprüfer erörtert. 
Die Abschlussprüfer werden auch an der ordentlichen Haupt-
versammlung teilnehmen.
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Der vom Vorstand erstellte Bericht über die Beziehungen der 
Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen wurde gleichfalls 
von der KPMG AG geprüft und mit dem folgenden uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk versehen: 

 „Nach unserer pflichtgemäßen Prüfung und Beurteilung bestä-
tigen wir, dass

1. die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind; 
2.  bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften  

die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen 
hoch war.“ 

Wir haben
a)  den Jahresabschluss der Gesellschaft, den Abschluss des 

Hannover Rück-Konzerns nebst zusammengefasstem Lage-
bericht des Vorstands der Gesellschaft und des Konzerns 
sowie

b)  den Bericht des Vorstands gemäß § 312 AktG (Bericht 
über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen)

– jeweils zum 31. Dezember 2013 aufgestellt – geprüft und 
erheben hiergegen sowie gegen die im Abhängigkeitsbericht 
wiedergegebene Bestätigung keine Einwendungen. Der Auf-
sichtsrat hat sich damit jeweils dem Urteil der Abschlussprü-
fer angeschlossen und den Jahres- und den Konzernabschluss 
gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Unser Vor-
schlag über die Verwendung des Bilanzgewinns 2013 stimmt 
mit dem des Vorstands überein.

Veränderungen im Aufsichtsrat und im Vorstand 
Die Zusammensetzung der Vertreter der Anteilseigner im Auf-
sichtsrat, im Finanz- und Prüfungsausschuss und im Ausschuss 
für Vorstandsangelegenheiten hat sich im Berichtsjahr nicht 
geändert. Mit Wirkung ab dem 6. März 2013 ist Frau Dr. Pollak 
anstelle von Herrn Dr. Sturany Mitglied des Nominierungsaus-
schusses. Als Vertreterin der Arbeitnehmer gehört mit Wirkung 
ab dem 6. März 2013 Frau Maike Sielaff als Nachfolgerin von 

Herrn Gerd Wächtler dem Aufsichtsrat an. Der Aufsichtsrat 
dankt Herrn Wächtler, der dem Aufsichtsrat seit dem 3. Mai 
2007 angehört hatte, für seine langjährige und wertvolle Mitar-
beit im Aufsichtsrat. Herr Claude Chèvre, Herr Dr. Klaus Miller 
sowie Herr Ulrich Wallin, letzterer unter zeitgleicher Ernen-
nung zum Vorsitzenden des Vorstands, wurden als Mitglieder 
des Vorstands wiederbestellt.

Dank an Vorstand und Mitarbeiter 
Das erneut sehr gute Ergebnis der Hannover Rück SE für 2013 
ist der außerordentlichen Leistung des Vorstands und der Mit-
arbeiter der Gesellschaft geschuldet. Der Aufsichtsrat spricht 
hierfür dem Vorstand und den Mitarbeitern seinen besonde-
ren Dank aus. 

Hannover, den 10. März 2014

Für den Aufsichtsrat 

Herbert K. Haas
Vorsitzender
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Aufsichtsrat der Hannover Rück SE

Herbert	K.	Haas	1,	2,	4

Burgwedel
Vorsitzender
Vorsitzender	des	Vorstands	Talanx	AG	
Vorsitzender	des	Vorstands	HDI	Haftpflichtverband	der	Deutschen	Industrie	V.a.G.

Dr.	Klaus	Sturany	1	
Ascona, Schweiz
Stellvertretender	Vorsitzender
Ehemaliges	Mitglied	des	Vorstands	der	RWE	AG

Wolf-Dieter	Baumgartl	1,	2,	4

Berg
Ehemaliger	Vorstandsvorsitzender	der	Talanx	AG	und	des	HDI	Haftpflichtverband	der	Deutschen	Industrie	V.a.G.

Frauke	Heitmüller	5

Hannover
Angestellte

Otto	Müller	5

Hannover
Angestellter

Dr.	Andrea	Pollak	4

Wien, Österreich
Selbstständige	Unternehmensberaterin

Dr.	Immo	Querner	
Celle
Mitglied	des	Vorstands	Talanx	AG
Mitglied	des	Vorstands	HDI	Haftpflichtverband	der	Deutschen	Industrie	V.a.G.

Dr.	Erhard	Schipporeit	2,	3

Hannover
Ehemaliges	Mitglied	des	Vorstands	der	E.ON	SE

Maike	Sielaff	5

Burgwedel
(seit 6. März 2013)
Angestellte

Gert	Wächtler	5

Burgwedel
(bis 6. März 2013)
Angestellter

1 Mitglied des Ausschusses für Vorstandsangelegenheiten
2 Mitglied des Finanz- und Prüfungsausschusses
3 Unabhängiger Finanzexperte des Finanz- und Prüfungsausschusses
4 Mitglied des Nominierungsausschusses
5 Arbeitnehmervertreter

Angaben zu den Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren Kontrollgremien anderer 
in- und ausländischer Wirtschaftsunternehmen entnehmen Sie bitte dem Geschäftsbericht der Hannover Rück SE.
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